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1. Installation 
 

Bitte beachten Sie folgende Punkte beid er Installation des Updates für Ihre FADATA 

Fahrschulverwaltung. 
 

1.1 WICHTIG: 
Sichern Sie Ihre bestehende FADATA-Datenbank bitte vor der Installation des Updates 
auf ein externes Medium (z.B. USB-Stick oder externe Festplatte), um einen 
unvorhergesehenen Datenverlust zu vermeiden.  

 
Sie können diese in FADATA über die Funktion „Datensicherung“-> „Kopieren mit 
Pfadwahl“ ausführen oder die Datenbank manuell kopieren. Sie finden die Datenbank 
unter dem Pfad C:/Programme (x86)/FadataMM/fad2000.mdb. 
 

1.2 Schließen Sie die FADATA Fahrschulverwaltung vor der Installation des Updates. 

 
1.3 Installation von CD: 

Alle von Ihnen erworbenen Updates befinden sich auf einer CD. Legen Sie diese in das 
Laufwerk ein, die Installationsroutine wird automatisch gestartet. 
Sollte die Routine nicht automatisch starten, dann wählen Sie im Popup „Automatische 
Wiedergabe“ die Option „Ordner öffnen, um die Dateien anzuzeigen“ aus. Klicken Sie 

dann mit der rechten Maustaste die sich im öffnenden Ordner befindliche Datei mit der 
Endung .exe an und führen Sie diese mit der Option „Als Administrator ausführen“ aus.  

 
 



 

2. Datenbankerweiterung 
 

Nach erfolgreicher Installation des Updates muss Ihre bestehende Datenbank um die 

jeweiligen neuen Felder erweitert werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 
 

2.1 Öffnen Sie im Menü „Datenbank-Werkzeuge“ das Untermenü „Datenbk. erweitern 
(Update)“ aus. Hier finden Sie alle Datenbankrelevanten Anpassungen für alle 
Programm-Updates. 
Bestätigen Sie bitte den Button „Update 2017“. 

 
 

2.2 Wenn Sie das Fenster schließen können, war die Datenbankanpassung erfolgreich 
und alle Felder wurden ergänzt/angepasst. 
Bitte starten Sie nun das FADATA Hauptprogramm erneut. 

  
 



 

3. Neue Formulare 2018 
 

Ab Januar 2018 tritt das neue Fahrlehrergesetz (FahrlG) in Kraft. 

 
Auszug des §31 Aufzeichnungen: 
(1) 1Der Inhaber der Fahrschule oder in den Fällen des § 18 Absatz 2, des § 28 Absatz 
2, des § 33 Absatz 1 Satz 3 und des § 33 Absatz 4 die für die verantwortliche Leitung 
des Ausbildungsbetriebs bestellte Person hat nach Maßgabe der Sätze 2, 3 und 4 
Aufzeichnungen über die Ausbildung zu führen. 2Die Aufzeichnungen müssen für jeden 

Fahrschüler Art, Inhalt, Umfang und Dauer der theoretischen und praktischen 
Ausbildung, den Namen der den Unterricht erteilenden Fahrlehrer und eine bestehende 
Kooperation erkennen lassen, damit eine wirksame Überwachung der Ausbildung 
sichergestellt ist. 3Die Aufzeichnungen sind von dem Fahrschulinhaber oder der für die 
verantwortliche Leitung des Ausbildungsbetriebs bestellte Person zu unterzeichnen und 
dem Fahrschüler nach Abschluss der Ausbildung zur Unterschrift vorzulegen. 4Die 

Unterzeichnung durch den Fahrschulinhaber oder die für die verantwortliche Leitung des 
Ausbildungsbetriebs bestellte Person kann auch elektronisch erfolgen. 
 
(2) Bei Kooperationsfahrschulen müssen die erforderlichen Aufzeichnungen auch bei der 
auftraggebenden Fahrschule jederzeit verfügbar sein. 
 

(3) 1Die Aufzeichnungen sind nach Ablauf des Jahres, in welchem der Unterricht 
abgeschlossen worden ist, fünf Jahre lang aufzubewahren und der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde und den von ihr beauftragten Personen oder Stellen auf Verlangen 
zur Prüfung vorzulegen. 2Nach Ablauf dieser Frist sind sie von den in Absatz 1 genannten 
Personen unverzüglich zu löschen oder sonst zu vernichten. 
  



 

3.1 Neuer Ausbildungsnachweis/Ausbildungsbescheinigung  
 

 
 



 

3.2 Ausbildungsbescheinigung für den theoretischen Unterricht 
 

 
Die Ausbildungsbescheinigung erfolgt in DIN A5 Größe – wir haben diesen Ausdruck auf 
der Hälfte eines DIN A4 Blattes hinterlegt. 

 
3.3 Ausbildungsbescheinigung für den praktischen Unterricht 

 
Die Ausbildungsbescheinigung erfolgt in DIN A5 Größe – wir haben diesen Ausdruck auf 
der Hälfte eines DIN A4 Blattes hinterlegt. 
 

  



 

3.4 Preisaushang 
 

Seite 1: 

 
 

Seite 2: 

 

  



 

4. Aufruf der alten Formulare 
 

Aufgrund der Tatsache, dass noch kein endgültiger Beschluss zu den 

Anpassungen/Änderungen der Formulare verabschiedet wurde, bieten wir noch die 
Möglichkeit auf die noch aktuellen Formulare zuzugreifen. 
  

4.1 Aktivierung der alten Formulare

 
 
Durch das Aktivieren der CheckBox „Alte Formulare bis 2018“ werden die Buttons für 
das Erstellen der alten Formulare sichtbar. 

 
4.2 Sichtbarkeit und Ausdruck der alten Formulare 

 
 
Durch das Aktivsetzen werden die Buttons 4-6 wieder sichtbar sowie die Funktion der 
Doppelklassen-Bescheinigung. 



 

 
 
 
Sollte Sie weitere Fragen zur Installation oder Handhabung des Programms haben, dann 

stehen wir Ihnen gerne unten den genannten Nummern persönlich zur Verfügung. 
 
Telefon: 0176 – 72560922  oder  07361 – 5894094 
E-Mail: info@fadata.de   oder  Kontaktformular unter www.fadata.de  

mailto:info@fadata.de
http://www.fadata.de/

